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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
 
Entsendung von Mitgliedern des Integrationsrates als beratende Mitglieder in die 
Fachausschüsse des Rates der Stadt Gladbeck 
Änderung der Hauptsatzung 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Der Integrationsrat hat sich am 10.03.2010 konstituiert. Um eine funktionierende Integrati-
onsarbeit leisten zu können, haben die direkt gewählten Migrantenvertreter des Integrati-
onsrates angeregt, dass der Integrationsrat beratende Mitglieder in die Fachausschüsse 
des Rates der Stadt Gladbeck entsenden kann. Dies ist gängige Praxis in vielen Kommu-
nen in Nordrhein-Westfalen. 
 
Aus diesem Grunde schlägt die Verwaltung dem Rat der Stadt Gladbeck zur Sitzung am 
10.02.2011 vor, das Vorschlagsrecht in der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck zu veran-
kern und den bisherigen § 16 a der Hauptsatzung um den Absatz zu ergänzen, dass der 
Integrationsrat direkt gewählte Migrantenvertreter in die Sitzungen der jeweiligen Fach-
ausschüsse (soweit rechtlich möglich, das heißt nicht in die Pflichtausschüsse gemäß § 57 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (den Haupt- und Finanz-
ausschuss und den Rechnungsprüfungsausschuss) sowie den Wirtschaftsförderungs- und 
Grundstückausschuss) entsenden kann. 
 
Die Entsendung erfolgt dann durch den Integrationsrat in einer der nächsten Sitzungen. 
Dies in Anlehnung an die Bestimmungen der Hauptsatzung zur Entsendung von Mitglie-
dern des Seniorenbeirates bzw. des Jugendrates in die Fachausschüsse des Rates der 
Stadt Gladbeck. 
 
Die Passagen der Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck, die für 
den Integrationsrat relevant sind, sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Integrationsrat stimmt der geplanten Änderung der Hauptsatzung, soweit sie den In-
tegrationsrat betrifft, zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

i. V. 
 
 
 
 
 
Rainer Weichelt 
Erster Beigeordneter 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
ý  Integrationsrates 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


